
TEILNAHMEBEDINGUNGEN UND DEATENSCHUTZ PROBETRAINING BEIM SK AUSTRIA KLAGENFURT 

1. ANMELDUNG 

Mit der Anmeldung wird den hier aufgeführten Teilnahmebedingungen zugestimmt. Der Teilnehmer/-in verpflichtet sich 
seinen Stammverein bzw. die Jugendleitung über die Probetrainingsteilnahme zu informieren und holt eine entsprechende 
Teilnahmeerlaubnis von diesem ein. Für Teilnehmer unter 18 Jahren, muss die Anmeldung von einem Erziehungsberechtigten 
unterzeichnet werden, mit Unterzeichnung ist die Anmeldung verbindlich. Der SK Austria Klagenfurt übernimmt für den 
Probetrainingsteilnehmer keine Kosten jeglicher Art (Anreise, Unterkunft, Verpflegung usw.). Die Teilnahme erfolgt 
uneingeschränkt auf eigene Gefahr, der SK Austria Klagenfurt übernimmt keine Haftung bei Verletzungen, Covid-Ansteckung, 
Unfall bei An- und Abreise usw.  

2. BESTÄTIGUNG UND ERKLÄRUNG DES ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN 

Mit der Anmeldung erklärt der Erziehungsberechtigte, dass der/die Teilnehmer/-in körperlich gesund, sportlich voll belastbar 
und sporttauglich ist, sowie an keiner ansteckenden Krankheit leidet. Sollte sich daran etwas ändern muss der SK Austria 
Klagenfurt umgehend informiert werden.  

Der Erziehungsberechtigte erklärt weiterhin, dass der/die Teilnehmer/-in über aktuellen Impfschutz gegen Tetanus verfügt. 
Der/Die Teilnehmer/-in teilt dem SK Austria Klagenfurt spätestens mit Beginn des Probetrainings ggf. die Einnahme 
bestimmter Medikamente sowie relevante Allergien mit und wenn der/die Teilnehmer/-in bestimmte Übungen aus 
gesundheitlichen Gründen nicht ausführen darf.   Eventuelle Erkrankungen oder Verletzungen des/der Teilnehmers/-in im 
Training und rund um das Probetraining sind durch die Krankenversicherung der Erziehungsberechtigten des/der 
Teilnehmers/-in abzusichern. Zudem ist der SK Austria Klagenfurt berechtigt die Teilnahme des/der Teilnehmers/-in nur zu 
akzeptieren, wenn ein negativer Covid-Test vorliegt, welcher keine 48 Std. alt ist. Ebenso erklärt der Erziehungsberechtigte, 
dass der/die Teilnehmer/-in den Anweisungen der Trainer Folge leisten wird. Bei Verstößen kann der/die Teilnehmer/-in vom 
Probetraining ausgeschlossen werden.  

3. DATENSCHUTZHINWEISE 

Der SK Austria Klagenfurt verpflichtet sich sämtliche Teilnehmerdaten gemäß der DSGVO sicher aufzubewahren und keine 
Daten an Dritte weiterzugeben. Die Erziehungsberechtigten erklären sich einverstanden, dass persönliche Daten (z.B. Vor- und 
Nachname des/der Teilnehmers/-in, Geburtsdatum, Geschlecht, Adresse, PLZ, Ort, Telefonnummer, etc.) für eine Adressliste 
verwendet werden dürfen. Die Bereitstellung dieser Daten ist für die Teilnahme erforderlich, bei Nichtbereitstellung ist eine 
Teilnahem am Probetraining nicht möglich. 

Die Erziehungsberechtigten erklären sich einverstanden, dass während des Probetraining aufgenommene Fotos, Video – und 
Filmaufzeichnungen auf denen der/die Teilnehmer/-in (unser Kind) erkennbar ist für Veröffentlichungen seitens des SK 
Austria Klagenfurt unentgeltlich verwendet werden darf. Die Erziehungsberechtigten können diese Einverständniserklärung 
bezüglich der Datenverwendung jederzeit durch Mitteilung an den SK Austria Klagenfurt (Email: 
akademie@skaustriaklagenfurt.at) widerrufen. Die Erziehungsberechtigten müssen sich darüber im Klaren sein, dass eine 
vollständige Löschung bereits veröffentlichter Fotos und Video- und Filmaufzeichnungen im Internet nicht sichergestellt 
werden kann, da z.B. andere Internetseiten die Fotos kopiert oder verändert haben könnten.  

4. HÖHERE GEWALT 

Der SK Austria Klagenfurt ist berechtigt, aufgrund höherer Gewalt das Probetraining abzusagen oder abzubrechen.  

5. HAFTUNG 

Der SK Austria Klagenfurt und seine gesetzlichen Vertreter haften auf Schadensersatz, unabhängig des Rechtsgrundes, nur bei 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Diese Haftungsbegrenzung findet keine Anwendung auf Ansprüche auf Ersatz von Schäden 
aufgrund der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder aufgrund sonstiger gesetzlicher 
Haftungsmaßstäbe. Eine Haftung für Schäden bei Unternehmungen des/der Teilnehmers/-in, die ohne vorherige Zustimmung 
des jeweiligen Trainers erfolgen, wird vom SK Austria Klagenfurt nicht übernommen. Die vorstehende Haftungsbegrenzung gilt 
ausdrücklich auch für verloren gegangene oder beschädigte Wertgegenstände und Ausrüstungsgegenstände. Falls der/die 
Teilnehmer/-in im Rahmen der Teilnahme am Probetraining einen Schaden verursacht, ist der Erziehungsberechtigte 
verpflichtet, dies seiner privaten Haftpflichtversicherung zu melden. 
Die Aufsichtspflicht über den/die Teilnehmer/-in durch unsere Trainer erfolgt nur während des Probetrainings. Die An- und 
Abreise liegen in der Verantwortung des jeweiligen Erziehungsberechtigten. Eine Haftung wird insoweit vom SK Austria 
Klagenfurt nicht übernommen. 

6. VERSICHERUNG UND VERLETZUNGEN 

Der SK Austria Klagenfurt versichert die Teilnehmer nicht gegen die mit dem Probetraining verbundenen Risiken. Deshalb sind 
eventuelle Verletzungen oder Erkrankungen sowie der Anfahrtsweg durch die Versicherung des Erziehungsberechtigten 
abzusichern. Der Erziehungsberechtigte verpflichtet sich und versichert, dass der/die Teilnehmer/-in kranken- und 
haftpflichtversichert ist. Bei leichten Verletzungen des/der Teilnehmers/-in während des Probetraining darf der/die 
Teilnehmer/-in vom Trainern versorgt werden. Soweit erforderlich ist der Erziehungsberechtigte einverstanden, dass ärztliche 
Hilfe in Anspruch genommen wird. Sollte in diesem Fall der SK Austria Klagenfurt finanziell in Vorleistung gehen müssen, 
werden diese vom Erziehungsberechtigten umgehend erstattet. 

7. RECHT AM EIGENEN BILD UND DATENSCHUTZ 

Der Erziehungsberechtigte und der/die Teilnehmer/-in stimmen zu, dass Kontaktdaten, insbesondere Name, E-Mail-Adresse 
und Telefonnummer gespeichert werden und an Verantwortliche des SK Austria Klagenfurt weitergegeben werden dürfen. Von 
der SK Austria Klagenfurt erstellte Bild- und Videoaufnahmen von dem/der Teilnehmer/-in sind Eigentum der SK Austria 
Klagenfurt und dürfen in Medien ohne Namenszuordnung kostenfrei verwendet und veröffentlicht werden. Regelungen zum 
Datenschutz bleiben unberührt. 

8. SALVATORISCHE KLAUSEL 

Sollten einzelne hier aufgeführte Bestimmungen unwirksam sein oder werden, bleiben die übrigen hier aufgeführten 
Regelungen davon unberührt. 

9. ANWENDBARES RECHT 

Die AGB unterliegen österreichischem Recht. 


